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RS OGH 1966/8/3 3Ob73/66,
3Ob172/78

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.08.1966

Norm

EO §39 Abs1 Z6 IIIF

EO §39 Abs1 Z6 IVB

EO §39 Abs1 Z6 IVE

EO §65 B

ZPO §514 D

Rechtssatz

Hat eine betreibende Partei, über deren Antrag die Exekution vom Erstrichter bewilligt wurde, die Einstellung der

Exekution beantragt, ehe ihr noch die bereits vorher ergangene Entscheidung des Rekursgerichtes zugestellt worden

war, mit der der Exekutionsantrag abgewiesen wurde, so ist sie nicht mehr legitimiert, den Beschluß des

Rekursgerichtes mit einem, Revisionsrekurs zu bekämpfen.
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